GZ: 24 E 255/21m
An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Roberta Neumüller, Volksschullehrerin, 4020 Linz, Wiener Straße 208/3/9

vertreten durch:

Mag. Theodor Huber, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Pöstlingberger Straße 15c

verpflichtete Partei:
Roland Stein, Student, 4020 Linz, Wiener Straße 208/2/5

wegen:


Exekution zur Erwirkung einer Unterlassung (Streitwert € 2.000,-)
In der oben genannten Exekutionssache wurde der Betreibenden mit Beschluss vom 20. Juli 2021 gegen den Verpflichteten zur Erzwingung der Verpflichtung, es zu unterlassen, in seiner Wohnung in den Nachtstunden zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr früh  Musik, insbesondere Rock- und Popmusik, in einer Lautstärke abzuspielen, dass sie im Schlafzimmer der Betreibenden zu hören ist, die Exekution bewilligt. Aufgrund des Verstoßes in der Nacht vom 21. auf den 22. April 2021, als der Verpflichtete von 00.08 Uhr bis 00.56 Uhr Musik der Bay City Rollers so laut abgespielt hat, dass dies in der Wohnung der Betreibenden zu hören war und diese aus dem Schlaf  gerissen wurde, wurde über den Verpflichteten eine Geldstrafe in Höhe von € 300,- verhängt.
Der Verpflichtete hat in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2021 neuerlich gegen die Unterlassungs​verpflichtung zuwider gehandelt, indem er – diesmal von 1.15 bis 1.35 Uhr – in seiner Wohnung wieder so laut Rockmusik abgespielt hat, dass dies in der Wohnung der Betreibenden zu hören war.

Es wird daher beantragt, über den Verpflichteten aufgrund dieses Zuwiderhandelns eine weitere Geld​strafe zu verhängen und die unten verzeichneten Kosten des Strafantrags als weitere Exekutionskosten zu bestimmen.

Eine Gleichschrift des Strafantrags wurde dem Verpflichteten direkt über​sandt.
An Kosten werden verzeichnet:

Antrag TP 2
€
72,50


60 % Einheitssatz
€
43,50

ERV-Kosten
€
2,10

20 % USt
€
23,62

Summe
€
141,72
